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b) Kriegsverbrechen. Gewalttaten oder Vergehen gegen 
Leib, Leben oder Eigentum, begangen unter Ver
letzung der Kriegsgesetze oder -gebrauche, ein
schließlich der folgenden, den obigen Tatbestand je
doch nicht erschöpfenden Beispiele: Mord, Miß
handlung der Zivilbevölkerung der besetzten Ge
biete oder ihre Verschleppung zur Zwangsarbeit oder 
zu anderen Zwecken; Mord oder Mißhandlung von 
Kriegsgefangenen oder Personen auf hoher See; 
Tötung von Geiseln; Plünderung von öffentlichem 
oder privatem Eigentum; mutwillige Zerstörung von 
Stadt oder Land; oder Verwüstungen, die nicht 
dureh militärische Notwendigkeit gerechtfertigt sind.

c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gewalttaten und. 
Vergehen, einschließlich der folgenden, den obigen 
Tatbestand jedoch nicht erschöpfenden Beispiele: 
Mord, Ausrottung, Versklavung, Zwangsverschlep
pung, Freiheitsberaubung, Folterung, Vergewalti
gung oder andere an der Zivilbevölkerung begangene 
unmenschliche Handlungen; Verfolgung aus politi
schen, rassischen oder religiösen Gründen, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie das nationale Recht des 
Landes, in welchem die Handlung begangen worden 
ist, verletzen.

d) Zugehörigkeit zu gewissen Kategorien von Ver
brechervereinigungen oder Organisationen, deren ver
brecherischer Charakter vom Internationalen Militär
gerichtshof festgestellt worden ist.

2. Ohne Rücksicht auf seine Staatsangehörigkeit oder 
die Eigenschaft, in der er handelte, wird eines Verbrechens 
nach Maßgabe von Ziffer 1 dieses Artikels für schuldig 
erachtet, wer

a) als Täter oder


